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Änderungsantrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
und des Bundeskindergeldgesetzes (Grundsicherungsgesetz für Sachsen-An-
halt – GruSiG LSA) 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/341 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag möge einen Paragrafen folgenden Inhalts in das Gesetz einfügen: 
 

„§  
 

Grundsätze der Umsetzung der §§ 28 und 29 SGB II, der §§ 34 und 34a des 
SGB XII und des § 6b des BKGG 

 
(1) Die zuständigen Träger der Grundsicherung des SGB II sind verpflichtet, allen 
Leistungsberechtigten rechtzeitig zur Geltendmachung von Ansprüchen des Bil-
dungs- und Teilhabepakets vollständige Antragsunterlagen zukommen zu lassen und 
ihnen Beratungsangebote zur Erstellung und Bearbeitung der Anträge zu machen. 

 
(2) Hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften über die Schülerbeförderung be-
steht die durch den Leistungsträger widerlegbare Vermutung, dass Leistungsemp-
fänger und Leistungsempfängerinnen nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für 
die Schülerbeförderung aus dem Regelsatz zu bestreiten. Aufwendungen für die 
Schülerbeförderung sind auf Nachweis den Leistungsberechtigten in vollem Umfang 
zu erstatten.“ 
 
 
Begründung 
 
erfolgt mündlich. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


